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1. Einleitung
Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) und die Deutsche Behinderten-Sportjugend (DBSJ) haben in der Vergangenheit vermehrt Anfragen erhalten, wie Schüler/innen mit Behinderungen an Regelschulen an den Bundesjugendspielen teilnehmen können. Da bislang die Teilnahme von Schülern/innen mit Behinderungen nicht reglementiert war, ist dieses Programm entwickelt worden. Dieses gibt den Lehrern/innen ein Regelwerk an die Hand, mit der die Leistungen von Schülern/innen mit Behinderungen vergleichbar zu denen ohne Behinderung werden und somit eine analoge Beurteilung bei den Bundesjugendspielen erfolgen kann. Hierbei wurden die zahlreichen Erfahrungen des DBS und der DBSJ in den verschiedenen Bereichen des Jugendsports eingearbeitet. Das Projekt wurde ermöglicht durch eine gesonderte Antragstellung an den Förderkreis Behindertensport e.V., durch den das Projekt aus den Erlösen des ARAL Charity Walk großzügig unterstützt wird.
2. Allgemeine Hinweise
Dieses Programm lehnt sich sehr stark an das Handbuch Bundesjugendspiele an, so dass Schüler/innen mit Behinderung in den normalen Ablauf der Bundesjugendspiele integriert werden können. Die allgemeinen Bestimmungen der Bundesjugendspiele gelten analog und werden nicht erneut aufgeführt. 

Schüler/innen mit Behinderung können am Wettkampf, bei dem die individuelle Leistung bewertet wird, in den Sportarten Leichtathletik und Schwimmen teilnehmen. Eine Teilnahme am Wettbewerb, bei dem die individuelle Leistung im Vergleich zum Klassenverband bewertet wird, ist nicht möglich, da teilweise keine messbare Leistung erbracht wird und es im Wettbewerb zu viele Variationsmöglichkeiten gibt. Sie erhalten nach Umrechnung die gleiche Bewertung und Auszeichnung (Sieger-, Ehren- oder Teilnehmerurkunde) wie die Schüler/innen ohne Behinderung.

Das Gerätturnen zählt nicht zu den Behindertensportarten, da für viele Behinderungsgruppen die Übungen zu komplex sind und eine zu hohe Unfallgefahr besteht. Daher schließt dieses Programm die Teilnahme von Schülern/innen mit Behinderung am Gerätturnen und somit auch am Mehrkampf aus. 

Anhand des Wettkampfes werden die Besonderheiten bei der Durchführung der Bundesjugendspiele von Schülern/innen mit Behinderungen aufgeführt, die auch beim Wettbewerb Anwendung finden können. Die Bewertungskriterien sind dabei so ausgelegt, dass die Lehrer/innen die Leistung der Schüler/innen mit einem Faktor multiplizieren und das Ergebnis anschließend in den bisher existierenden Bundesjugendspiel-Tabellen nachsehen können. Um eine gleichberechtigte Wertung von Schülern/innen mit Behinderung zu erreichen sind folgende grundlegende Schritte durchzuführen:

2.1. Einordnung in die Startklasse

Aufgrund der Behinderung wird der/die Schüler/in in eine der weiter unten beschriebenen Startklassen zugeordnet. Bei der Zuordnung können der Bescheid vom Versorgungsamt, mit dem die Behinderung offiziell anerkannt ist, sowie der Start- oder Sportgesundheitspass, sofern der/die Schüler/in bereits auf Meisterschaften des DBS gestartet ist, als Grundlagen genommen werden. Zusätzlich können der/die Schüler/in und die Eltern befragt werden. Wenn durch den/die Lehrer/in keine eindeutige Zuordnung vorgenommen werden kann, kann ebenfalls der/die behandelnde Arzt/Ärztin oder ein/eine Arzt/Ärztin eines Behindertensportvereines vor Ort zu Rate gezogen. Bei Sehschädigungen, geistiger oder Lernbehinderung können auch die Formulare im Anhang A-C genutzt werden. Darüber hinaus, bietet der DBS fachkundige Unterstützung an (siehe Anhang E).

2.2. Durchführung des Wettkampfes

Vor Durchführung des Wettkampfes ist zu prüfen, ob der/die Schüler/in mit Behinderung die vorgeschriebenen Disziplinen aufgrund seiner Behinderung absolvieren kann. Ist dies nicht der Fall ist eine der beschriebenen Sonderregelungen anzuwenden. 

Bei der Durchführung des Wettkampfes sind die normalen Wettkampfbestimmungen zu Grunde zu legen. Darüber hinaus sind die behinderungsspezifischen Besonderheiten und die Sonderregelungen für verschiedene Behinderungsgruppen in den Sportarten zu beachten.

2.3. Bewertung der Leistung

Die Leistung wird analog der Leistung des/der Schülers/in ohne Behinderung gemessen und anschließend mit dem Umrechnungsfaktor für die jeweilige Behinderungsgruppe multipliziert. Die so errechnete Leistung wird in den Tabellen der Bundesjugendspiele nachgesehen, um den Punktwert zu ermitteln. Vorteil diese Vorgehensweise ist es, dass bestehende Standard-EDV-Programme, die für die Durchführung der Bundesjugendspiele benutzt werden, auch weiter benutzt werden können, in dem nur die errechneten Werte eingegeben werden.
2.4. Auszeichnung

Aufgrund der Vergleichbarkeit der Leistungen mit Hilfe des Umrechnungsfaktors können Schüler/innen mit Behinderung die gleiche Auszeichnung (Ehren-, Sieger- bzw. Teilnehmerurkunde) wie die ohne Behinderung erhalten.
3. Leichtathletik – Wettkampf / Wettbewerb
Beim Wettkampf und Wettbewerb in der Leichtathletik müssen aus den vier Bereichen Sprint, Lauf, Sprung und Wurf oder Stoß drei Disziplinen ausgewählt werden. Eine Zuordnung der Disziplinen für die verschiedenen Behinderungsgruppen ist den Faktorentabellen zu entnehmen. Die besonderen Durchführungsbestimmungen und die Anpassung an die Bundesjugendspiele werden im Folgenden beschrieben.
3.1. Startklassen von Schülern/innen mit Behinderung
Die internationale Klassifizierung in der Leichtathletik gruppiert die Athleten nach ihrer Behinderung ein und unterscheidet in die Bereiche Laufen (T = Track) und Wurf (F = Field). Die Schüler/innen werden analog dieser internationalen Startklassen nach den Behinderungsgruppen wie folgt klassifiziert:
3.1.1. Sehschädigungen
Ein Formular zur Feststellung der Behinderung befindet sich im Anhang A.

Die Einteilung bezieht sich auf die Messung am besseren Auge mit bestmöglicher Korrektur (Brille oder Kontaktlinsen) und ist unabhängig davon, ob während des Wettkampfes ein optisches Hilfsmittel benutzt wird oder nicht.

T/F11
Blind. Keine Wahrnehmungen von Licht in beiden Augen, bis zur Wahrnehmung von Licht, jedoch unfähig, auf jeder Entfernung und aus jeder Richtung, die Form einer Hand zu erkennen. 

T/F12
Hochgradig sehbehindert. Sehrest von maximal 2/60 (3,3%) und/oder eingeschränktes Gesichtsfeld von maximal 5 Grad. 
T/F13
Sehbehindert. Sehrest von maximal 6/60 (10%) und/oder eingeschränktes Gesichtsfeld zwischen 5 und maximal 20 Grad.

3.1.2. Geistig Behinderung / Lernbehinderung
Formulare zur Feststellung der Behinderung befinden sich im Anhang B/C.

T/F20
Schüler/innen mit einer geistigen Behinderung 

T/F21
Schüler/innen mit einer Lernbehinderung

3.1.3. Cerebral Bewegungsstörung
Eine Erklärung zur Feststellung der Behinderung befindet sich im Anhang D.

T/F32
Quadriplegie – Schwere bis mittlere Spastik und/oder Atetose. 

Geringe funktionale Kraft aller Gliedmaßen und des Rumpfes, aber fähig, einen Rollstuhl selbst fortzubewegen. Zu unterscheiden sind Schüler/innen, deren Funktion in den oberen Gliedmaßen und deren Funktion in den unteren Gliedmaßen überwiegt.
T/F33
Mittlere Spastik an allen Extremitäten oder schwere Spastik an einer Körperseite (Hemiplegie). 


Der/die Schüler/in ist auf den Rollstuhl angewiesen, kann aber den Rollstuhl selbständig bewegen. Ist manchmal fähig, mit Hilfe oder Hilfsmitteln zu gehen. Mäßige Rumpfkontrolle. Langsames und mühsames Zugreifen und Loslassen.

T/F34
Mittlere bis schwere Diplegie; vorwiegend in den unteren Gliedmaßen

Gute Funktionskraft und minimale Kontrollprobleme im Rumpf und in den oberen Gliedmaßen. Mittlere bis schwere Beeinträchtigung in den unteren Gliedmaßen. Für die Sportausübung wird gewöhnlich ein Rollstuhl benutzt.

T/F35
Mittlere Diplegie

Der/die Schüler/in benötigt unter Umständen Hilfsmittel, wenn er/sie längere Strecken geht. Hilfsmittel sind nicht unbedingt notwendig, wenn er/sie steht oder wirft. Dabei können allerdings Probleme mit dem Gleichgewicht auftreten.

T/F36
Mittlere Athetose und Ataxie. 

Der/die Schüler/in geht ohne Hilfsmittel. Athetotische Erscheinungen sind das am stärksten hervortretende Kennzeichen dieser Klasse. Es bestehen Steuerungsprobleme in den Bewegungen vor allem in den oberen Gliedmaßen. Die Bewegungen sind unkoordiniert und ausfahrend. Spastik kann mit vorhanden sein.

T/F37
Hemiplegie (Spastik in einer Körperseite)

Der/die Schüler/in hat in den unteren Gliedmaßen eine mittlere bis minimale Spastik die einen deutlich asymetrischen Gang hervorruft. Gute Funktionsfähigkeit der nicht befallenen Körperhälfte. Die obere Gliedmaße ist meistens stärker betroffen. Auf der dominanten Seite besteht recht gute Funktionsfähigkeit.

T/F38
Dies ist die Klasse für den/die ganz minimal behinderten Schüler/in mit Hemiplegie, mit Monoplegie (nur eine Gliedmaße behindert), mit Diplegie und mit ganz minimaler Athetose.

Der/die Schüler/in kann ohne zu hinken frei laufen und springen. Sein Gang ist beim Gehen und Laufen symmetrisch. Unter Umständen wird bei dem/der Schüler/in eine minimale Beeinträchtigung der vollen Funktion durch eine Koordinationsstörung beobachtet. Diese besteht meistens an den Hän​den, mitunter auch in einem Bein.
3.1.4. Amputationen / andere Körperbehinderungen
F40
Schüler/innen mit Kleinwuchs

T/F42
Oberschenkelverlust und diesen Einschränkungen Gleichgestellte

T/F44
Doppelunterschenkeverlust, Unterschenkel- und Vorfußverlust, Doppelvorfußverlust und diesen Einschränkungen Gleichgestellte.


Unterschenkelverlust, Vorfußverlust und diesen Einschränkungen Gleichgestellte.

T/F46
Doppeloberarmverlust, Oberarm- und Unterarmverlust, Doppelunterarmverluat und diesen Einschränkungen Gleichgestellte.


Oberarmverlust, Unterarmverlust und diesen Einschränkungen Gleichgestellten.

3.1.5. Allgemeine Behinderungen
T/F48
Allgemeine Behinderung ab einem Grad der Behinderung von 20.

Anmerkung: Diese Klasse gehört zu den stehenden Klassen. Demnach sind Unterarmstützen oder die Benutzung von Rollstühlen beim Wettkampf nicht erlaubt.
3.1.6. Querschnittlähmungen / Poliolähmungen
T51
Schüler/innen mit Tetraplegie mit schlechter Arm- und Schulterfunktion.

T52
Schüler/innen mit Tetraplegie mit guter Arm- und Schulterfunktion.

T53
Schüler/innen mit Paraplegie mit schlechter Rumpffunktion.

T54
Schüler/innen mit Paraplegie mit guter Rumpffunktion.

F51
Schüler/innen mit Tetraplegie (Schädigung Halswirbelsäule) mit schlechter Arm- und Schulterfunktion. Keine Sitzbalance.

F52
Schüler/innen mit Tetraplegie mit guter Arm- und Schulterfunktion, aber reduzierter Fingerfunktion, Lähmung der Rumpf- und Beinmuskulatur. Geringe Sitzbalance.

F53
Schüler/innen mit Tetraplegie mit guter Arm-, Schulter- und Fingerfunktion, Lähmung der Rumpf- und Beinmuskulatur. Geringe Sitzbalance.

F54
Schüler/innen mit Paraplegie (Schädigung obere Brustwirbelsäule) mit normaler Funktion der oberen Gliedmaßen. Schlechte Sitzbalance.

F55
Schüler/innen mit Paraplegie (Schädigung untere Brustwirbelsäule) mit fast normaler Rumpffunktion/Sitzbalance.

F56
Schüler/innen mit Paraplegie (Schädigung Lendenwirbelsäule) mit schlechter Beinfunktion.

F57
Schüler/innen mit Paraplegie (Schädigung Steißbeinregion) mit guter Beinfunktion.

F58
Schüler/innen mit beidseitiger Ober- oder Unterschenkelamputation oder diesen Einschränkungen Gleichgestellte mit stark reduzierter Funktion der unteren Gliedmassen.
3.1.7. Mehrfachbehinderungen
Die Grundlage für eine Klassifizierung Mehrfachbehinderter bildet die dominierende funktionelle Beeinträchtigung in den verschiedenen Disziplinen.
3.2. Regelwerk und Durchführungsbestimmungen
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Schüler/innen nur in den Disziplinen starten können, die mit Faktoren für ihre Startklasse versehen sind (siehe 3.3.). Neben den allgemeinen Bestimmungen für die Bundesjugendspiele gibt es für die verschiedenen Startklassen folgendes in den unterschiedlichen Disziplinen zu beachten: 
3.2.1. Laufdisziplinen

Beinbehinderte
Das Laufen mit Stützen ist nicht erlaubt. Prothesenträger/innen mit Standardprothesen dürfen nur die Kurzstrecken (50 m und 100 m) laufen. Mittel- und Langstrecken dürfen nur mit entsprechender Sportprothese gelaufen werden. 
Sehgeschädigte
Blinde (T11) laufen alle Strecken mit Begleitläufer/in. Sehbehinderte der Klasse T12 können mit Begleitläufer/in laufen. Schüler/innen der Startklasse T11 und T12 bekommen jeweils 2 Bahnen zugewiesen. Zu keiner Zeit darf der Begleitläufer/in den Läufer/in ziehen oder schieben. Bei Zielüberquerung muss sich der Begleitläufer/in hinter dem Läufer/in befinden.
Rollstuhlfahrer/innen
Es werden keine Rollstühle zur Verfügung gestellt. Eine unterschiedliche Bewertung zwischen Rennrollstuhl und Normalrollstuhl erfolgt nicht. Das Tragen eines Kopfschutzes (Helm) ist ab 400 m Pflicht. Der Rollstuhl muss wenigstens zwei große und ein kleines Rad haben. Er darf keine Vorrichtungen zur Verbesserung der Aerodynamik haben. Auf jedem großem Rad ist nur ein Handreifen gestattet. Handgetriebene Steueranlagen (keine mechanischen Getriebe) sind erlaubt. Ein Handybike darf nicht benutzt werden.

Beim Start darf der vorderste bodenberührende Teil des Rollstuhles die Innenkante der Startlinie nicht überschreiten.

Die Zeitnahme bei Rollstuhlfahrern/innen erfolgt, wenn die Naben der Vorderräder die Ziellinie erreichen.

3.2.2. Sprung

Sehgeschädigte
Schüler/innen der Startklasse F11 und F12 springen aus einem Absprungraum von 1 Meter (im Gegensatz zum normalen Absprungraum von 0,80 m) ab. Diese Schüler/innen werden zur Wettkampfanlage geführt. Die Begleitung hilft bei der Orientierung, muss aber vor dem Wettkampfversuch die Wettkampfanlage verlassen haben. Weitere akustische Orientierungshilfen sind erlaubt.
3.2.3. Wurf/Stoß

Rollstuhlfahrer/innen

Schüler/innen im Rollstuhl absolvieren alle drei Versuche nacheinander.

Die Räder des Rollstuhles müssen sich hinter der Abwurflinie bzw. innerhalb des Kreises befinden, kein Teil des Rollstuhles darf außerhalb des Abwurfbereiches den Boden berühren.
Beim Abwurf/-stoß muss der/die Schüler/in mit einem Teil des Oberschenkels oder des Gesäßes mit dem Kissen oder dem Sitz in Berührung bleiben.

Ein mitgebrachter – den Wettkampfbestimmungen entsprechender – Wurf-/Stoßstuhl darf benutzt werden. Die Sitzhöhe einschließlich Kissen darf maximal 75 cm betragen.

Sehgeschädigte
Schüler/innen der Startklasse F11 und F12 werden zur Wettkampfanlage geführt. Die Begleitung hilft bei der Orientierung, muss aber vor dem Wettkampfversuch die Wettkampfanlage verlassen haben. Weitere akustische Orientierungshilfen sind erlaubt.

3.3. Umrechnungsfaktor
Den Startklassen werden Faktoren zugeordnet, die aus dem Quotienten der Weltrekorde einzelner Startklassen und der Menschen ohne Behinderung in der jeweiligen Disziplin gebildet wurden. 
Die erzielte Leistung wird mit diesem Faktor multipliziert. Aus dem Ergebnis werden die Punkte unter Anwendung der vorhandenen Wertungstabellen der Wettkampfarten zu den Bundesjugendspielen abgelesen. Durch diese Berechnung werden die Leistungen in den Laufdisziplinen schneller und in den Sprung- und Wurfdisziplinen weiter, als ursprünglich erzielt.
Die Faktoren für die verschiedenen Startklassen befinden sich im Anhang.
3.3.1. Umrechnungsfaktor Lauf und Rollstuhlfahren

	Disziplin
	Rollstuhl
	50/75/100 m
männlich
	50/75/100 m
weiblich
	800/1000 m
männlich
	800/1000 m
weiblich

	Start-
klasse
	 
	Faktor
	Faktor
	Faktor
	Faktor

	T 11
	 
	0,86
	0,85
	0,86
	0,82

	T 12
	 
	0,91
	0,85
	0,91
	0,89

	T 13
	 
	0,89
	0,85
	0,91
	0,92

	T 20
	 
	0,89
	0,84
	0,94
	0,88

	T 21
	 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	T 32
	R
	0,43
	0,35
	0,46
	0,41

	T 33
	R
	0,53
	0,47
	0,77
	0,73

	T 34
	R
	0,60
	0,53
	0,93
	0,83

	T 35
	 
	0,75
	0,59
	0,69
	0,55

	T 36
	 
	0,80
	0,76
	0,77
	0,58

	T 37
	 
	0,82
	0,76
	0,84
	0,68

	T 38
	 
	0,86
	0,75
	0,87
	0,73

	T 40
	 
	X
	X
	X
	X

	T 42
	 
	0,88
	0,58
	X
	X

	T 44
	 
	0,88
	0,80
	0,81
	0,70

	T 46
	 
	0,91
	0,84
	0,90
	0,86

	T 48
	 
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	T 51
	R
	0,43
	0,33
	0,64
	0,45

	T 52
	R
	0,57
	0,52
	0,87
	0,77

	T 53
	R
	0,66
	0,65
	1,05
	0,98

	T 54
	R
	0,70
	0,64
	1,12
	1,05


3.3.2. Umrechnungsfaktor Wurf und Stoß


	Disziplin
	Kugel
	Kugel
	Schlagball
Ballwurf
	Schlagball
Ballwurf

	 
	männlich
	weiblich
	männlich
	weiblich

	Startklassen
	Faktor
	Faktor
	Faktor
	Faktor

	F 11
	1,52
	2,06
	2,43
	2,80

	F 12
	1,39
	1,75
	2,05
	2,50

	F 13
	1,40
	1,73
	2,02
	1,83

	F 20
	1,72
	1,66
	1,00
	1,00

	F 21
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	F 32
	3,03
	4,17
	3,58
	3,74

	F 33
	2,12
	3,48
	4,56
	5,66

	F 34
	2,07
	2,57
	3,55
	4,70

	F 35
	1,61
	2,39
	2,61
	3,37

	F 36
	1,88
	2,43
	3,15
	4,66

	F 37
	1,56
	2,20
	2,50
	3,32

	F 38
	1,54
	1,83
	2,34
	2,81

	F 40
	2,26
	3,25
	3,69
	3,47

	F 42
	1,67
	2,42
	2,28
	2,78

	F 44
	1,32
	1,86
	2,16
	2,03

	F 46
	1,62
	1,90
	1,93
	2,13

	F 48
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	F 51
	
	
	4,62
	5,05

	F 52
	2,48
	4,93
	7,19
	7,98

	F 53
	2,71
	3,85
	6,07
	7,22

	F 54
	2,39
	3,27
	4,46
	5,41

	F 55
	1,99
	2,50
	3,40
	3,52

	F 56
	1,96
	2,68
	3,18
	3,43

	F 57
	1,61
	2,31
	2,88
	3,35

	F 58
	1,57
	2,24
	2,37
	2,58


3.3.3. Umrechnungsfaktor Weit- und Hochsprung


	Disziplin
	Hochsprung

männlich
	Hochsprung

weiblich
	Weitsprung

männlich
	Weitsprung

weiblich

	Startklassen
	Faktor
	Faktor
	Faktor
	Faktor

	F 11
	1,54
	1,44
	1,34
	1,44

	F 12
	1,21
	1,33
	1,23
	1,33

	F 13
	1,21
	1,16
	1,22
	1,28

	F 20
	1,26
	1,27
	1,21
	1,38

	F 21
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	F 32
	
	
	
	

	F 33
	
	
	
	

	F 34
	
	
	
	

	F 35
	
	
	
	

	F 36
	
	
	1,48
	2,40

	F 37
	
	
	1,48
	1,53

	F 38
	
	
	1,47
	1,53

	F 40
	
	
	
	

	F 42
	1,25
	1,58
	1,44
	2,05

	F 44
	1,17
	1,38
	1,32
	1,50

	F 46
	1,24
	1,26
	1,25
	1,31

	F 48
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05


3.3.4. Beispielrechnungen
Ein Schüler (16 Jahre) ist blind. Er wird auf Grund der Behinderung in die Startklasse T/F 11 klassifiziert. Nun absolviert er die folgenden Disziplinen mit den aufgeführten Ergebnissen:

1. 100 m Lauf
Leistung: 
18 Sekunden


Faktor laut Tabelle: 
0,86


Formel (Leistung x Faktor)
18 Sekunden x 0,86


errechnete Leistung: 
15,48 Sekunden


Punkte laut Punktetaballe:
363

2. Weitsprung
Leistung: 
3,50 Meter

Faktor laut Tabelle: 
1,54


Formel (Leistung x Faktor)
2,5 Meter x 1,54


errechnete Leistung: 
3,85


Punkte laut Punktetaballe:
417

3. Kugelstoßen
Leistung: 
5 Meter

Faktor laut Tabelle: 
1,52


Formel (Leistung x Faktor)
8 Meter x 1,52


errechnete Leistung: 
7,60


Punkte laut Punktetabelle:
371

Gesamtwertung: 
363 + 417 + 371 = 1151 Punkte

Auszeichnung: 
Ehrenurkunde

3.4. Sonderregelungen
Wie aus den Tabellen ersichtlich ist, können verschiedene Behinderungsgruppen nicht alle Disziplinen absolvieren. Dies betrifft insbesondere die Gruppe der Schüler/innen mit Kleinwuchs, für die das Laufen
 und Springen nicht angeboten werden kann. Weiterhin können die Sprungwettbewerbe bei den Rollstuhlfahrern nicht angeboten werden. 
Für diese Behinderungsgruppen gibt es folgende Sonderregelungen:

	Sonderfälle
	Sonderregelung

	Auf Grund der Behinderung können keine drei Disziplinen aus drei unterschiedlichen Bereichen (Sprint, Lauf, Sprung und Wurf oder Stoss) absolviert werden
	Es werden drei verschiedene mögliche Disziplinen aus zwei unterschiedlichen Bereichen durchgeführt, deren Punkte dann zum Gesamtergebnis addiert werden

	Auf Grund der Behinderung sind drei verschiedene Disziplinen nicht möglich
	Es werden nur 2 Disziplinen durchgeführt.

Für die dritte Disziplin wird der Mittelwert aus den beiden Punktwerten der beiden durchgeführten Disziplinen errechnet und fließt in die Gesamtwertung als dritter Punkt mit ein.

	Weitsprung für Schüler/innen mit Beinprothese
	Der Weitsprung darf nur mit einer Sportprothese durchgeführt werden. Wenn keine Sportprothese vorhanden ist, kann der Weitsprung aus dem Stand absolviert werden. Zu der erzielten Weite wird pauschal 1 Meter addiert und anschließend umgerechnet.


Diese Sonderregelungen werden angeboten, um jeder Behinderungsform die Teilnahme an den Bundesjugendspielen anzubieten. Dabei ist den Schülern/innen im Klassenverband deutlich zu machen, dass diese Regelungen auf Grund der Behinderung und der langjährigen Erfahrungen im Behindertensport notwendig sind. Im Sinne des Integrations- und des Fair-Play-Gedankens ist an die Schüler/innen zu appellieren, diese Regelungen zu akzeptieren.
4. Schwimmen – Wettkampf / Wettbewerb
Der Wettkampf / Wettbewerb im Schwimmen wird als Drei-Kampf durchgeführt. Es müssen aus den drei Bereichen (Zeitschwimmen aus Bauch- und Rückenlage sowie Streckentauchen) je eine Übung absolviert werden. Die Alters- und Streckeneinteilungen gelten für Schüler/innen mit Behinderungen analog zu den allgemeinen Bestimmungen. Die vier verschiedenen Schwimmstile gibt es generell auch für Menschen mit Behinderungen. 
Die besonderen Bestimmungen und die Anpassung an die Bundesjugendspiele werden im Folgenden beschrieben:
4.1. Startklassen von Schülern/innen mit Behinderung
Schwimmen ist die einzige Behindertensportart, die die funktionellen Bedingungen des Gliedmaßenverlusts, der Hirnschädigung (Koordinations- und Bewegungseinschränkungen), der Rückenmarkschädigung (Schwäche und Lähmung, die die Gliedmaße in unterschiedlichem Ausmaß und Kombination betrifft) und andere Behinderungen (z. B. Zwergwuchs, Einschränkungen an den Großgelenken) quer durch alle Klassen in Beziehung setzt. Im Gegensatz zur Leichtathletik wird im Schwimmen nicht nach Behinderungsart gruppiert, sondern nach der verbliebenen Funktionsfähigkeit des am Vortrieb im Wasser beteiligten Bewegungsapparates.

Die Schüler/innen werden nach den internationalen Startklassen (Funktionales Klassifizierungssystem) wie folgt klassifiziert:

Generell wird bei der Klassifizierung in folgende Hauptgruppen unterschieden, wobei die Bezeichnung „S“ für die Schwimmstile Delphin, Rücken und Freistil und „SB“ für den Schwimmstil Brust steht:

4.1.1. Körperbehinderung

Schüler/innen mit Körperbehinderung werden aufsteigend von den Schwerstbehinderungen (S1, SB 1) bis hin zu den Minimalbehinderungen (S10, SB 9) klassifiziert. Hierzu einige Beispiele:

S1, SB1
Schüler/innen, die sehr schwere Koordinationsprobleme in allen vier Gliedmaßen haben oder bis auf geringfügige Benutzung der Schultern weder die Beine, den Rumpf noch die Hände einsetzen können.

S2, SB2
Ähnliche Behinderungen wie Klasse S1, aber diese Schüler/innen besitzen mehr Vortrieb, wenn sie ihre Arme und Beine benutzen.

S3, SB3
Schüler/innen mit angemessenem Armzug, die aber weder Beine noch Rumpf benutzen können. Schwerwiegender Verlust an den vier Gliedmaßen. Schüler/innen in dieser Klasse besitzen größere Fähigkeiten im Vergleich zu S2.

S4, SB4
Schüler/innen, die ihre Arme benutzen und geringfügige Schwächen in ihren Händen haben, aber den Rumpf und die Beine nicht einsetzen können. Schüler/innen mit Koordinationsschwierigkeiten zu allen vier Gliedmaßen, aber stärker in den Beinen. Auch für den Verlust von drei Gliedmaßen. Größere Fähigkeiten im Vergleich zu Klasse S3.

S5, SB4
Schüler/innen, die vollständig ihre Arme und Hände benutzen können, aber ohne Rumpf- und Beinmuskeln. Schüler/innen, die immer noch Koordinationsschwierigkeiten haben.

S6, SB5
Schüler/innen mit uneingeschränkten Arm- und Handfunktionen, etwas Rumpfkontrolle, aber keine verwertbaren Beinmuskeln. Schüler/innen mit Koordinationsproblemen, obwohl diese Athleten noch gehen können. Auch für Schüler/innen mit Zwergwuchs und Schüler/innen mit größeren Verlusten an zwei Gliedmaßen.

S7, SB6
Schüler/innen, die ihre Arme und den Rumpf voll benutzen können, mit geringen Beinfunktionen. Schüler/innen mit Koordinationsschwierigkeiten oder Schwäche auf einer Seite des Körpers. Verlust von zwei Gliedmaßen.

S8, SB7
Schüler/innen mit vollen Arm- und Rumpffunktionen sowie geringen Beinfunktionen. Schüler/innen mit nur einem einsetzbaren Arm und teilweisem Gliedmaßenverlust.

S9, SB8
Schüler/innen mit erheblichen Schwächen nur an einem Bein. Oder Schüler/innen mit geringen Koordinationsschwierigkeiten oder mit einem Gliedmaßenverlust. Normalerweise starten diese Schüler/innen außerhalb des Wassers.

S10, SB9
Schüler/innen mit geringen Schwächen an den Beinen. Schüler/innen mit Einschränkungen der Hüftgelenksbewegung. Schüler/innen mit geringen Deformitäten an den Füßen oder geringem Verlust eines Teils an einer Gliedmaße. Diese Klasse besitzt die größten körperlichen Funktionen.

4.1.2. Sehschädigungen
S11, SB11
Diese Schüler/innen können nichts sehen und werden als vollständig erblindet betrachtet. Sie müssen geschwärzte Brillen in dieser Klasse tragen und brauchen Hilfe von außen bei der Wende oder am Ziel (Beckenrand). B1-Athleten.

S12, SB12
Diese Schüler/innen können Umrisse erkennen und haben beschränkte Fähigkeit zu sehen. Es besteht eine große Spannbreite der Sehfähigkeit innerhalb dieser Klasse. B2-Athleten.

S13, SB13
Schüler/innen, die besser sehen, aber immer noch eine Sehbehinderung haben. B3-Athleten.

4.1.3. Geistige Behinderung

GB
Schüler/innen, die die Kriterien der Beurteilungsskala für Menschen mit einer geistigen Behinderung erfüllen (siehe Anhang).

4.1.4. Lernbehinderung

LB
Schüler/innen die eine Bescheinigung zur Bestätigung einer Lernbehinderung vorlegen können. (siehe Anlage)

4.1.5. Allgemeine Behinderungen

AB
Schüler/innen die durch einen Schwerbehindertenausweis oder einer Bescheinigung des Versorgungsamtes einen Grad der Behinderung von mindestens 20 nachweisen können und in keine andere Startklasse einzuordnen sind.

4.2. Regelwerk und Durchführungsbestimmungen
Neben den allgemeinen Durchführungsbestimmungen ist für die verschiedenen Startklassen Folgendes zu beachten:
4.2.1. Starts

Alle Starts können, abhängig von der Fähigkeit des/der Schwimmers/in, entweder vom Startblock, vom Beckenrand oder im Wasser erfolgen.

Erfolgt der Start bei Freistil-, Schmetterling- oder Brustschwimmwettbewerben im Wasser, muss eine Hand des/der Schwimmers/in den Beckenrand berühren. Ist dies behinderungsbedingt nicht möglich, so muss ein anderer Körperteil den Beckenrand berühren. Behinderungsbedingt ist beim Start eine Haltehilfe bis zum Ertönen des Startkommandos zulässig. Jedes Anschieben, oder weiteres Berühren nach dem Startkommando ist jedoch untersagt.

4.2.2. Schwimmstile

Freistil

Beim Freistil ist jeder Schwimmstil zulässig.

Beim Wenden oder beim Zielanschlag im Freistilwettbewerb kann die Wand mit jedem beliebigen Körperteil berührt werden.

Rückenschwimmen

Während des gesamten Wettkampfes muss in Rückenlage geschwommen werden. Das heißt, bei Start und Wende darf der Abstoß auch nur in Rückenlage erfolgen. Ebenso muss der Zielanschlag in Rückenlage erfolgen. Der Abstoß vom und das Berühren des Beckenrandes bei Start, Wende und Ziel darf mit jedem beliebigen Körperteil erfolgen.

Brustschwimmen

Bei jeder Wende und im Ziel müssen beide Hände gleichzeitig anschlagen. Auf jeden Fall müssen dabei beide Arme nach vorne gerichtet werden. Ist dies behinderungsbedingt nicht möglich, so kann der Anschlag mit dem Kopf, einer Hand oder einem Armstumpf erfolgen. Erfolgt der Anschlag mit dem Kopf ist an der Stelle ein Schwimmbrett ins Wasser zu halten, um den Zusammenstoß mit der Wand zu vermeiden.
Schmetterlingsschwimmen

Es gelten dieselben Hinweise wie beim Brustschwimmen.

4.2.3. Blinde

In der Startklasse S11 ist es bei der Wende und vor dem Zielanschlag einem Betreuer/in gestattet, durch Antippen oder Zurufen anzuzeigen, wann das Ende der Bahn erreicht ist.
4.2.4. Streckentauchen

Beim Streckentauchen ist zu prüfen, ob und welche Behinderungsklassen diese Disziplin absolvieren können.
4.3. Umrechnungsfaktor
Den Startklassen werden Faktoren zugeordnet, die aus dem Quotient der Weltrekorde der einzelnen Startklassen und der Menschen ohne Behinderung in der jeweiligen Disziplin gebildet wurden.
Die erzielte Leistung wird mit diesem Faktor multipliziert. Aus dem Ergebnis werden die Punkte unter Anwendung der vorhandenen Punktetabelle zu den Bundesjugendspielen abgelesen. Durch diese Berechnung werden die Leistungen schneller als ursprünglich erzielt.
Da es für 25 m Strecken keine Weltrekorde gibt, ist hier der Faktor für die 50 m Strecken zu verwenden.

Für das Streckentauchen sind die Sonderregelungen unter 4.4. zu beachten.
4.3.1. Umrechnungsfaktor Schwimmen
	weiblich


	Startklasse
S/SB
	50F
	100 F
	50 S
	100 S
	50 R
	100 R
	50 B
	100 B

	1
	0,303
	0,304
	0,206
	 
	0,344
	0,328
	0,294
	0,303

	2
	0,320
	0,327
	0,233
	0,229
	0,359
	0,357
	0,407
	0,360

	3
	0,415
	0,432
	0,435
	0,428
	0,458
	0,450
	0,544
	0,512

	4
	0,615
	0,629
	0,454
	0,446
	0,577
	0,529
	0,568
	0,580

	5
	0,663
	0,678
	0,630
	0,607
	0,692
	0,588
	0,635
	0,603

	6
	0,670
	0,691
	0,653
	0,629
	0,694
	0,672
	0,651
	0,652

	7
	0,703
	0,722
	0,684
	0,652
	0,705
	0,696
	0,680
	0,694

	8
	0,766
	0,777
	0,741
	0,688
	0,752
	0,758
	0,797
	0,814

	9
	0,817
	0,853
	0,800
	0,838
	0,832
	0,851
	0,845
	0,863

	10
	0,848
	0,868
	0,833
	0,847
	0,840
	0,855
	 
	 

	11
	0,747
	0,748
	0,704
	0,708
	0,734
	0,723
	0,735
	0,742

	12
	0,861
	0,892
	0,833
	0,873
	0,840
	0,865
	0,826
	0,815

	13
	0,881
	0,894
	0,840
	0,877
	0,847
	0,870
	0,840
	0,861

	GB
	0,786
	0,809
	0,766
	0,767
	0,819
	0,806
	0,783
	0,768

	LB
	0,834
	0,858
	0,812
	0,813
	0,868
	0,854
	0,830
	0,814

	AB
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943


	männlich


	Startklasse
S/SB
	50F
	100 F
	50 S
	100 S
	50 R
	100 R
	50 B
	100 B

	1
	0,316
	0,328
	0,197
	 
	0,305
	0,305
	0,291
	0,288

	2
	0,360
	0,367
	0,223
	0,215
	0,385
	0,385
	0,483
	0,479

	3
	0,474
	0,462
	0,416
	0,403
	0,470
	0,470
	0,551
	0,547

	4
	0,611
	0,603
	0,516
	0,500
	0,542
	0,526
	0,602
	0,610

	5
	0,663
	0,652
	0,623
	0,603
	0,675
	0,675
	0,644
	0,648

	6
	0,703
	0,708
	0,717
	0,694
	0,722
	0,722
	0,662
	0,673

	7
	0,757
	0,776
	0,744
	0,720
	0,730
	0,730
	0,698
	0,713

	8
	0,806
	0,800
	0,777
	0,779
	0,771
	0,772
	0,832
	0,842

	9
	0,821
	0,823
	0,808
	0,810
	0,830
	0,830
	0,840
	0,851

	10
	0,885
	0,890
	0,875
	0,877
	0,868
	0,868
	 
	 

	11
	0,834
	0,844
	0,798
	0,799
	0,772
	0,772
	0,784
	0,799

	12
	0,873
	0,878
	0,864
	0,866
	0,857
	0,857
	0,824
	0,846

	13
	0,877
	0,887
	0,873
	0,875
	0,865
	0,865
	0,855
	0,871

	GB
	0,807
	0,816
	0,809
	0,793
	0,790
	0,790
	0,847
	0,842

	LB
	0,856
	0,864
	0,858
	0,840
	0,815
	0,838
	0,897
	0,893

	AB
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943
	0,943


4.3.2. Beispielrechnungen

Eine Schülerin (12 Jahre) ist oberschenkelamputiert. Sie wird auf Grund der Behinderung in die Startklasse S9 / SB8 klassifiziert. Nun absolviert sie die folgenden Disziplinen mit den aufgeführten Ergebnissen:

1. 50 m Freistil
Leistung: 
1:20 Minute


Faktor laut Tabelle: 
0,817


Formel (Leistung x Faktor)
80 Sekunden x 0,817


errechnete Leistung: 
1:05,36 Minuten


Punkte laut Punktetabelle:
8

2. 50 m Rücken
Leistung: 
1:25 Minuten


Faktor laut Tabelle: 
0,817


Formel (Leistung x Faktor)
85 Sekunden x 0,817


errechnete Leistung: 
1:09,44 Minuten


Punkte laut Punktetabelle:
8 Punkte

3. Streckentauchen
Leistung: 
9 Meter


Faktor laut Tabelle: 
2 Meter zusätzlich (siehe Sonderregelungen)

Formel (Leistung + Faktor)
9 Meter + 2 Meter

errechnete Leistung: 
11 Meter

Punkte laut Punktetabelle:
6 Punkte
Gesamtwertung: 
8 + 8 + 6 = 22 Punkte

Auszeichnung: 
Siegerurkunde

4.4. Sonderregelungen 
Wie aus den Faktorentabellen zu erkennen ist, sind Faktoren für alle Startklassen und Strecken vorhanden. Daher sind bezüglich der unterschiedlichen Schwimmstilen und Strecken keine Sonderfälle vorgesehen.
Beim Streckentauchen ist durch den/die Lehrer/in zu überprüfen, ob Streckentauchen überhaupt für die vorliegende Behinderungsart möglich ist. Nach der Überprüfung gibt es folgende Sonderregelungen:

	Sonderfall
	Sonderregelungen

	Streckentauchen ist möglich
	Pauschal werden zu der erzielten Leistung folgender Wert addiert:

1 Meter

	Streckentauchen ist möglich, aber auf Grund der Behinderungen kann folgendes nicht erfolgen:

a) kein Abstoß von der Wand oder kein Brust-Beinschlag

b) kein Abstoß von der Wand und kein Brust-Beinschlag
	Pauschal werden zu der erzielten Leistung folgende Werte addiert:
a) 2 Meter

b) 4 Meter

	Streckentauchen ist nicht möglich
	1. Möglichkeit

Es wird eine Ausgleichstrecke in einem zusätzlichen Schwimmstil absolviert

	
	2. Möglichkeit

Für das Streckentauchen wird der Mittelwert aus den beiden Punktwerten der beiden durchgeführten Disziplinen errechnet und fließt in die Gesamtwertung als dritter Punkt mit ein.


Diese Sonderregelungen werden angeboten, um jeder Behinderungsform die Teilnahme an den Bundesjugendspielen anzubieten. Dabei ist den Schülern/innen im Klassenverband deutlich zu machen, dass diese Regelungen auf Grund der Behinderung und der langjährigen Erfahrungen im Behindertensport notwendig sind. Im Sinne des Integrations- und des Fair-Play-Gedankens ist an die Schüler/innen zu appellieren, diese Regelungen zu akzeptieren.

Anhang
A) Feststellung einer Sehbehinderung
Augenärztliche Bescheinigung   (Stand: 1/2007)
zur Vorlage beim zuständigen Augenarzt des

Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) e.V.

Name:..................................... 

Vorname: ............................................

Geburtsdatum: .......................

Landesverband:...................................

Bisherige Startklasse: ...................
Verein: .................................................

Sportart/en:.........................................................................................................

Sehleistung ohne Korrektur:



RA:

  LA:

  BIN:


Sehschärfe mit bestmöglicher Korrektur:


RA:

  LA:

  BIN:


Lichtschein? Erkennen der Form einer Hand

in jeglicher Entfernung und Richtung, also

auch Fingerzählen in allernächstem Abstand?

Refraktion:






RA:














LA:






Gesichtsfeldeinschränkung in Grad:


RA:

  LA:

  BIN:


(Goldmann III / 4)

Kontaktlinsenträger:




Ja:
(

Nein:
(
Sehschärfe mit Kontaktlinse:



RA:

  LA:

  BIN:


Diagnose(n): 














Einschränkung der Sportfähigkeit aus augenärztlicher Sicht: 







Ort / Untersuchungsdatum






Stempel / Unterschrift

Erläuterungen zur Augenärztlichen Bescheinigung

Klassifizierung Sehgeschädigter im DBS

Die Klassifizierung blinder und sehbehinderter Sportlerinnen und Sportler erfolgt unter gleichzeitiger Vorlage des Startpasses und der im Original vollständig ausgefüllten “Augenärztlichen Bescheinigung zur Vorlage beim zuständigen Augenarzt des Deutschen Behindertensportverbandes“ (Formblatt siehe DBS – Handbuch). Die eingereichte augenärztliche Bescheinigung verbleibt zur Archivierung beim zuständigen DBS-Augenarzt. In der Regel gilt eine Klassifizierung drei Jahre oder auf Dauer (“permanent“). Abweichende Regelungen werden zusätzlich vermerkt. Augenärztliche Bescheinigung und Untersuchungsbefund dürfen nicht älter als 2 Jahre sein.

Eine Klassifizierung durch den vom DBS-Präsidium bestätigten DBS-Augenarzt müssen nachweisen:

· alle Mitglieder des A-,B-, C (CN) – Kaders

· alle SportlerInnen, die an deutschen und / oder internationalen Meisterschaften im In- und Ausland teilnehmen, hierzu zählt auch der Jugend-Länder-Cup der Deutschen Behinderten-Sportjugend (DBSJ)
· alle SportlerInnen, die im Ausland starten

Eine Überprüfung der Startklasse muss alle drei Jahre von Seiten der SportlerInnen unter Vorlage des Startpasses und einer aktuellen augenärztlichen Bescheinigung veranlasst werden. Ausgenommen hiervon sind die SportlerInnen, die als „permanent“ eingestuft sind (jedoch der Möglichkeit eines außerordentlichen Protestes unterliegen). DBS-Sportärzte und / oder DBS – Augenarzt sind berechtigt, jederzeit den Startpass einzusehen.

Ein Protestverfahren oder eine außerordentliche Überprüfung der Startklasse ist durchzuführen auf Antrag

· des Abteilungsvorstandes

· des DBS – Sportärzte
· des Sportlers oder der Sportlerin (Gebühr € 77,00)

· des DBS – Vizepräsident Medizin
· des DBS – Augenarztes

Die Wettkampfbeobachtung ist Bestandteil der Klassifizierung. Eine Änderung der Startklasse auf Grund einer Wettkampfbeobachtung oder anderer außergewöhnlicher Umstände (entsprechend gültiger internationaler Klassifizierungsregeln IPC /IBSA) ist nur im Zusammenhang mit einer erneuten augenärztlichen Untersuchung möglich. Der DBS-Augenarzt entscheidet im Einvernehmen mit dem Bundessportarzt, ob die augenärztliche Untersuchung durch einen Augenarzt nach Wahl des Sportlers oder durch ihn persönlich durchgeführt wird. Dem DBS-Augenarzt obliegt die jeweils letzte Entscheidung über eine Startklasse.

B) Feststellung einer geistigen Behinderung



((Bitte lesen Sie zunächst die Erläuterungen auf der Rückseite sorgfältig durch((
((( Füllen Sie diesen Bogen vollständig aus! (((
	Untersuchter

	Name
	
	
	Verein/Einrichtung
	

	Vorname
	
	
	Landesverband
	

	Geb. Datum
	
	
	Name d. Untersuchers
	

	Adresse
	
	
	Adresse
	

	Straße
	
	
	Straße
	

	PLZ
	Ort:
	
	PLZ
	Ort:

	Tel.
	
	
	Tel.
	

	Fax
	
	
	Fax
	

	E-mail
	
	
	E-mail
	

	Wichtiger Hinweis: Alle Angaben bitte in Blockschrift ausfüllen. Bitte Nachweis über spezifische Qualifikation beifügen (siehe Erläuterungen). Die Beantwortung der Beurteilungsskala erfolgt durch Lehrer, Sonderpädagogen, Psychologen und Ärzte. Sie kann nicht durch Übungsleiter ausgefüllt werden; es sei denn, sie gehören der oben genannten Berufsgruppe an. 


Untergruppen (Bitte jeweils ankreuzen) Anmerkung: Alle Angaben müssen berücksichtigt werden.

(1) Hat einen Autoführerschein (nur für Personen ab 18 Jahre)
    

0 Ja
0 Nein
(2) Hat einen Hauptschulabschluss


0 Ja
0 Nein
Untergruppe A: Wenn (1) oder (2) mit Ja beantwortet wurden, dann hier Ja ankreuzen

0 Ja
0 Nein
Zusätzliche Information:    Wurde eine der folgenden Schulen besucht:

      - Schule für Lernbehinderte
      □ Ja
□ Nein
      - Schule für Geistigbehinderte
      □ Ja 
□ Nein

Kategorie 1: Wenn bei (3-6) mindestens 3 x mit Ja beantwortet wurde, dann hier Ja ankreuzen

0 Ja
0 Nein
(3) Benötigt Begleitung in fremder Umgebung 
□ Ja
□ Nein

 
(4) Benötigt Hilfe bei Geldverkehr/Kontoführung 
□ Ja
□ Nein

 
(5) Benötigt Hilfe beim Telefonieren mit Fremden
□ Ja
□ Nein



(6) Benötigt Hilfe bei vorausschauender Haushaltsführung
□ Ja
□ Nein
Kategorie 2: Wenn (7) mit Ja beantwortet wurde, dann hier Ja ankreuzen


0 Ja
0 Nein
(7) IQ-Test Ergebnis bis max. 70 IQ-Punkte
□ Ja
□ Nein
Kategorie 3: Wenn (8) mit Ja beantwortet wurde, dann hier Ja ankreuzen


0 Ja
0 Nein
(8) Gutachterlichter Nachweis einer geistigen Behinderung
□ Ja
□ Nein

Untergruppe B: (Wenn zwei der Kategorien 1 - 3 mit Ja beantwortet wurden, 

                                     dann hier Ja ankreuzen)


0 Ja
0 Nein
Eine geistige Behinderung liegt vor: 

       0  Ja       0 Nein

Datum:  ______________      Unterschrift Untersucher:
___________________________ 
          Stempel     


                                 Erläuterungen zur Beurteilungsskala

                                 für Menschen mit geistiger Behinderung              (Fassung Mai 2006)
Die vorliegende Beurteilungsskala ist entwickelt worden, um eindeutige Kriterien für die Beurteilung und Teilnahme an Sportveranstaltungen auf nationalem und internationalem Niveau zu schaffen. Ihr Einsatz ermöglicht u.a. die Durchführung von integrativen Sportveranstaltungen im Breiten- und Leistungssport unter Einbeziehung von Menschen mit psychischer Behinderung, sozialer Behinderung, Lernbehinderung sowie von Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten. 

Gleichzeitig stellt sie eine Wertschätzung der besonderen Leistung von Menschen mit geistiger Behinderung dar.

Bitte lesen Sie diese Erläuterungen vor dem Ausfüllen sorgfältig durch. 

Nur eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Skala ist beurteilbar!

Die Beurteilungsskala ist gemeinsam im Jahr 2001 vom Deutschen Sportbund und Deutschen Behindertensportverband als Grundlage für eine Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung anerkannt. 

Des Weiteren dient sie als Zugangsvoraussetzung für die Teilnahme an nationalen und internationalen Sportveranstaltungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Bei Zweifel an der Startberechtigung kann eine Neubeurteilung angeordnet werden und/oder ggf. eine Disqualifikation ausgesprochen werden.

Die Gültigkeitsdauer der Beurteilungsskala ist auf jeweils vier Jahre festgelegt. Sie ist danach aktualisiert vorzulegen. 

Die Skala ist in die beiden Untergruppen A und B unterteilt. Die Beantwortung erfolgt durch Lehrer, Sonderpädagogen, Psychologen und/oder Ärzte. Bei der Rücksendung ist der Nachweis der spezifischen Qualifikation beizufügen. 

Wird in der Untergruppe A mindestens eines der beiden Kriterien (1 oder 2) mit "Ja" beantwortet, ist davon auszugehen, dass eine geistige Behinderung nicht vorliegt.

In der Untergruppe B sind drei Kategorien vorgegeben. Bitte prüfen Sie, welche der Kriterien zutreffen und kreuzen Sie dann unter "Ja" oder "Nein" an. Folgende Kategorien sind zu prüfen:

· Kategorie 1: Aktivitäten des täglichen Lebens

· Kategorie 2: Aktueller IQ‑Test 

· Kategorie 3: Gutachten aus Schule, WfB, Einrichtung, Versorgungsamt... 

In Kategorie 1 sind mindestens drei Unterpunkte (3 – 6) mit "Ja" zu beantworten, damit diese Kategorie insgesamt als positiv (mit „Ja“) bewertet werden kann. 

Werden mindestens zwei der Kategorien aus Untergruppe B positiv (mit „Ja“) bewertet, liegt eine geistige Behinderung vor.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Institutionen:

• Special Olympics Deutschland e.V.

Chaussee Str. 35







10115 Berlin

  





Tel.: 030-246252-0    Fax: 030-246252-19







E-mail: info@specialolympics.de







Web: www.specialolympics.de
• Deutscher Behindertensportverband e.V.
Friedrich-Alfred-Str. 10


47055 Duisburg



Tel.: 0203-7174170    Fax: 0203-7174178

E-mail: dbs@dbs-npc.de

Web: www.dbs-npc.de
C) Feststellung einer Lernbehinderung

Bescheinigung

zur Bestätigung einer Lernbehinderung

Name:..................................... 

Vorname: ............................................

Geburtsdatum: .......................

Landesverband:...................................

Bisherige Schadensklasse: ...................
Verein: .................................................

Die o. g. Sportlerin, der o. g. Sportler gehört zum Personenkreis der Menschen mit einer Lernbehinderung.

Aus diesem Grund erfolgt eine Förderung in einer sonderpädagogischen Institution.


Art der besuchten Einrichtung
Sonderschule für Lernbehinderte:







Werkstatt für Behinderte:


Andere vergleichbare Einrichtung:



.............................................................................


Ein Bescheid über den Grad einer Behinderung wurde erteilt       nein:     

  ja:  

                                          Wenn ja,  bitte den Grad der Behinderung angeben  in Höhe von  .............

.........................................................

............................................................................

Ort, Datum 

Stempel und Unterschrift der Einrichtung
D) Definition der cerebralen Bewegungsstörungen

Allgemeines

Cerebralparese ist Allgemein eine zentrale Integrations- bzw. Funktionsstörung, nicht unbedingt als Folge einer Verletzung, mit sehr unterschiedlicher Ausprägung von Verhaltensauffälligkeit bis hin zur schweren Mehrfachbehinderung. Sie ist im allgemeinen nicht fortschreitend und verursacht die verschiedenartige Beeinträchtigungen in der Koordination der Muskeltätigkeit mit der Wirkung, dass der Betroffene nicht fähig ist, eine normale Körperhaltung aufrechtzuerhalten und normale Bewegungen auszuführen.

Häufig ist diese zentralbedingte Bewegungsbehinderung verbunden mit Beeinträchtigung der Sprache, der Sehfähigkeit und der Hörfähigkeit, mit verschiedenen Wahrnehmungsstörungen und/oder Epilepsie.

1. Spastik

Spastik ist ein Zustand von erhöhtem Muskeltonus mit übersteigerten Reflexen. Dieser Zustand kann schwanken in Abhängigkeit von unterschiedlichen Bedingungen wie Haltung, Stellung, Sitz oder Lagerung, Stress, Temperatur oder vorherige Dehnung. .Eine Spastik befällt gewöhnlich die Beugemuskelgruppen der oberen Gliedmaßen und die Streckmuskelgruppen der unteren Gliedmaßen.

Topografie der Spastik

Quadriplegie: (Tetraplegie)
Beeinträchtigt ist der ganze Körper, d.h. Kopf, Hals, Rumpf und alle vier Gliedmaßen

Tripleglie:
Hauptsächlich drei Gliedmaßen sind beeinträchtigt: manchmal auch asymmetrische Quadriplegie genannt.

Diplegie:
geringere Beeinträchtigung der oberen Gliedmaßen und größere Beeinträchtigung der unteren Gliedmaßen.

Hemiplegie:
Spastik im Rumpf und in der oberen und unteren Gliedmaße auf einer Seite.

Monoplegie:
Nur eine Gliedmaße ist beeinträchtigt. die gewöhnlich spastisch ist.

2. Athetose

Diese Schädigung führt zu langsamen, unwillkürlichen, sich windenden Bewegungen, die unbeherrschbar, unregelmäßig und ruckartig sind. Oft nehmen diese Bewegungen zu bei Erregung oder Stress. Die Athetose kann auch das Sprechen oder die Mimik beeinträchtigen.

3. Ataxie

Die Ataxie äußert sich in Koordinations- und G1eichgewichtsstörungen Es bestehen Schwierigkeiten, feinkoordinierende und schnelle Bewegungen auszuführen. Die Rumpfkontrolle ist erschwert. Der Gang ist unsicher und deshalb oft breitbeinig.

4. Mischformen

Mischformen sind die am meisten vorkommende Art motorischer Beeinträchtigung. Selten ist ein Betroffener  ausschließlich spastisch, athetotisch oder ataktisch. Am häufigsten findet man spastische Athetose als gemischte Störung, aber jede andere Kombination ist möglich.
 E) Ansprechpartner
Wir unterstützen Sie gerne bei sämtlichen Fragen rund um die Bundesjugendspiele für Schüler/innen mit Behinderungen und sind offen für alle Anregungen und Rückmeldungen. Weiterhin übersenden wir Ihnen gerne für Ihre Schüler/innen mit Behinderungen Informationsmaterial über die Möglichkeiten im Behindertensport. Bitte sprechen Sie uns an.

Holger Wölk
Deutscher Behindertensportverband

Referat Breitensport / Bildung / Lehre

Friedrich-Alfred-Str. 10
47055 Duisburg

Tel: 0203-7174188

Fax: 0203-7174178

E-Mail: Woelk@dbs-npc.de
Internet: www.dbs-npc.de

Detlev Lütkehoff

Deutsche Behindertensportjugend

Jugendsekretariat

Friedrich-Alfred-Str. 10

47055 Duisburg

Tel: 0203-7174173
Fax: 0203-7174178

E-Mail: Luetkehoff@dbs-npc.de

Internet: www.dbsj.de
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� In einzelnen Bundesländern gibt es unterschiedliche Bezeichnungen


� Die schwarzen Balken zeigen an, dass in diesen Behinderungsgruppen die Disziplinen nicht möglich sind.


� Für Schleuderball liegen bislang keine Faktoren vor!


� Die schwarzen Balken zeigen an, dass in diesen Behinderungsgruppen die Disziplinen nicht möglich sind.


� wird zur Zeit aktualisiert !


� Die schwarzen Balken zeigen an, dass in diesen Behinderungsgruppen die Disziplinen nicht möglich sind.


� Bei den Weltkleinwuchsspielen laufen Kleinwüchsige 50 m. Auf Grund dieser Erfahrungswerte wird noch ein Faktor für diese Disziplin errechnet und in die Faktorentabelle mit aufgenommen.


� In einzelnen Bundesländern gibt es dafür unterschiedliche Bezeichnungen


� Die schwarzen Balken zeigen an, dass in diesen Behinderungsgruppen die Disziplinen nicht möglich sind.


� Die schwarzen Balken zeigen an, dass in diesen Behinderungsgruppen die Disziplinen nicht möglich sind.


� In einzelnen Bundesländern gibt es dafür unterschiedliche Bezeichnungen
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